
708 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XV. GP 

Bericht 

des Außenpolitischen Ausschusses 

über die Regierungsvorlage (613 der Beila
&en): Abkommen zwischen der Republik 
Osterreich, den Vereinten Nationen und der 
Internationalen Atomenergie-Organisation 
über die Errichtung und Verwaltung eines 
Gemeinsamen Fonds zur Finanzierung größe
rer Reparaturen und Erneuerungen in deren 
Amtssitzen im Internationalen Zentrum Wien 

samt Notenwechseln 

Das gegenständliche Abkommen sieht die Schaf
fung eines Fonds vor, aus dem größere Reparaturen 
und Erneuerungen im Internationalen Zentrum 
Wien bezahlt werden. Die Finanzierung des Fonds 
soll durch den Bund, die Vereinten Nationen und 
die Internationale Atomene~gie-Organisation 
(IAEO) erfolgen. 

Die Internationalen Organisationen haben auf 
einer Obergrenze ihrer jährlichen finanziellen Ver
bindlichkeiten im Zusammenhang mit der Wieder
auffüllungspflicht der Fondsmittel durch alle Ver
tragspaneien bestanden. Diese finanzielle Ober
grenze findet jedoch auf die von Österreich zu lei
stenden Beiträge keine Anwendung. 

Um diese Ausfallshaftung in Grenzen zu halten, 
wurde von österreichischer Seite darauf bestanden, 
daß größere Reparaturen und Erneuerungen aus 
dem Fonds nur bezüglich bestimmter Teile der 
Gebäude und technischen Anlagen finanzien wer
den. 

Der vorliegend~ Staatsvenrag ist gesetz ändernd 
bzw. gesetzesergänzend und bedarf daher der 
Genehmigung des Nationalrates gemäß An. 50 
Abs.l B-VG. 

Hochmair 

Berichterstatter 

Die Notenwechsel sind als authentische Interpre
tationen dem gleichen innerstaatlichen Verfahren 
zu unterwerfen wie das entsprechende Abkommen. 

Der Außenpolitische Ausschuß hat die gegen
ständliche Regierungsvorlage in seiner Sitzüng am 
30. April 1981 in Verhandlung genommen. Nach 
den Ausführungen des Berichterstatters sowie 
Wonmeldungen der Abgeordneten Dr. E r m a -
co r a, Dr. BI e n k, Dipl.-Vw. Dr. Ludwig S t e i -
n e r und DDr. He sei e sowie des Bundesmini
sters für Auswänige Angelegenheiten Dr. P a h r 
wurde mit Mehrheit beschlossen, dem Nationalrat 
die Genehmigung des Abschlusses dieses Staatsver
trages zu empfehlen. 

Der Außenpolitische Ausschuß hält im vorliegen
den Fall die Erlassung eines besonderen Bundesge
setzes gemäß An. 50 Abs. 2 B-VG in der geltenden 
Fassung zur Erfüllung des Abkommens für entbehr
lich. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Außen
politische Ausschuß somit den A n t rag, der 
Nationalrat wolle beschließen:-' 

Der Abschluß des Abkommens zwischen der 
Republik Österreich, den Vereinten Nationen und 
der Internationalen Atomenergie-Organisation 
über die Errichtung und Verwaltung eines Gemein
samen Fonds zur Finanzierung größerer Reparatu
ren und Erneuerungen in deren Amtssitzen im 
Internationalen Zentrum Wien samt Notenwech
seln (613 der Beilagen) wird genehmigt. 

Wien, 1981 04 30 

Marsch 

Obmann 
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